
Benutzerordnung 
 

 
Regeln, die bei der Nutzung elektronischer Medien unserer Schule zu beachten sind 
Es entspricht dem pädagogischen Konzept unserer Schule, dass Schülerinnen und Schüler auch die 
Möglichkeiten modernster Medien zu Unterrichts- und Bildungszwecken möglichst selbstständig 
nutzen zu können. Dies erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortung und das 
Respektieren von gesetzten Regeln. 
Mit zunehmendem Alter sollen Schülerinnen und Schüler lernen, selbst einen wachsenden Teil an 
Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Sie müssen sich darüber klar werden, dass die 
selbstständige Nutzung der verschiedenen Medien gesetzlich festgelegten und pädagogisch 
begründeten Regeln unterliegt. Dazu gehört: 
 
Verhalten in den Computerräumen und im Selbstlernzentrum 
Die Einrichtungsgegenstände und die technischen Geräte müssen pfleglich behandelt werden. Das 

Mitbringen und der Verzehr von Speisen und Getränken sind strengstens untersagt. 
 
Software-Diebstahl 

Software-Diebstahl ist strafbar. Die Anwendung illegal erworbener Software auf Computern der 
Schule ist verboten. 
 
Copyright 
Auch bei elektronisch gespeicherten Medien gilt das Copyright. Die Verwendung von Texten, 
Tönen, Bildern, Filmen oder anderen Inhalten ohne Quellennachweis ist geistiger Diebstahl. 
 
Produkte von Mitschülern 
Produkte von Mitschülerinnen/ Mitschülern sind ebenfalls geschützt und dürfen ohne deren 
Zustimmung nicht verändert oder gelöscht werden. Die zu deren Schutz vergebenen Passwörter 

dürfen nicht weitergegeben oder gelöscht werden. 
 
Kosten 
Die Nutzung von Online-Diensten verursacht Kosten. Ihre Nutzung für private Zwecke ist nicht 
zulässig. Insbesondere ist es untersagt, Chat-Räume zu besuchen und an Chats teilzunehmen. 
 
Drucker 

Das Ausdrucken von Dateien ist in den Computerräumen nur bei ausdrücklicher Erlaubnis des 
Fachlehrers gestattet. Benutzer des Selbstlernzentrums können Dateien lediglich durch Speichern 
auf einen Speicherstick oder durch Versenden an die eigene E-Mailadresse für eine weitere 
Verwendung (z.B. zu Hause) sichern. 
 

Keine beleidigenden Formulierungen 
Es ist selbstverständlich, dass auch bei der elektronischen Kommunikation keine beleidigenden und 
diskriminierenden Formulierungen gebraucht werden. 
 
Speichern von Daten 

Jedem Schüler steht ein Verzeichnis zur Speicherung seiner Daten zur Verfügung. Hier dürfen 
lediglich unterrichtsbezogene Daten gespeichert werden. Nicht mehr benötigte Daten sollen 
gelöscht werden, um nicht unnötig Speicherplatz zu verschwenden. 
 

Rassistische, pornografische und andere Inhalte 

Rassistische, pornografische und anderweitig verbotene oder gegen pädagogische Prinzipien 
verstoßende Inhalte dürfen auf Computern der Schule weder geladen noch gespeichert werden. Die 

Verantwortung dafür kann nicht auf eventuell installierte Schutz-Software übertragen 

werden. 



Schutz persönlicher Daten 

Persönliche Daten einschließlich der Adresse dürfen bei der Nutzung von Online-Diensten 
grundsätzlich nicht angegeben werden. Ausnahmen sind nur nach ausdrücklicher Genehmigung 
durch die betreuende Person zulässig. 
 
Einstellungen an Systemdateien 

Grundeinstellungen an Programmen und Systemdateien dienen der Betriebssicherheit und der guten 
Funktion aller Anwendungsprogramme und Medien. Sie dürfen nur von den zuständigen Personen 
verändert werden.  
 
Hardware 

Jede Manipulation an der Hardware ist strikt verboten. 
 
Betreuung und Aufsicht  
Die Nutzung der Computerräume erfolgt im Allgemeinen in Gruppen im Unterricht oder im 
Verlauf von Projekten.  
 
Für das Selbstlernzentrum werden betreute Nutzungszeiten festgelegt, an denen es zu 
fachbezogenem außerunterrichtlichen Recherchieren und Üben genutzt werden kann. 
Grundsätzlich muss dabei den Anweisungen der betreffenden Aufsichtspersonen Folge geleistet 
werden. 
 
Zuwiderhandlungen gegen die genannten Regeln führen zum Nutzungsverbot für die 

Computerräume und das Selbstlernzentrum unserer Schule. Außerdem können - je nach 

Schwere der Verstöße - Ordnungsmaßnahmen oder auch zivilrechtliche Konsequenzen 

notwendig sein. 
 
Den Abschnitt bitte ausschneiden und an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer bzw. LK-

Lehrerin/LK-Lehrer abgeben. 

 

Wichtig:  Ab dem Schuljahr 2008/2009 dürfen nur Schülerinnen/Schüler die Computerräume  

und das Selbstlernzentrum unserer Schule benutzen, die eine unterschriebene 

Verpflichtungsermächtigung abgegeben haben. 

 

 

 

 

 

Verpflichtungserklärung des Schülers/der Schülerin: 
 
Name/ Klasse: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ich verpflichte mich, die oben beschriebenen Grundsätze und Regeln zu beachten und 
einzuhalten. 
 
_______________________________________________________________________________ 
Datum                                                                                    Unterschrift des Schülers/ der Schülerin 
 
Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten: 

 
Ich habe die oben genannten Grundsätze und Regeln zur Kenntnis genommen und 
unterstütze die Schule in dem Bemühen, den möglichst freien und selbstständigen Zugang 
zu den Inhalten der neuen Medien mit pädagogisch begründeten Regeln zu verbinden. 
 
_______________________________________________________________________________ 
Datum                                                                             Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


